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ARTISET Securit ist die Branchenlösung für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz des Verbandes ARTISET mit seinen 
Branchenverbänden CURAVIVA, INSOS und YOUVITA. Sie  
bietet Dienstleistern für Menschen mit Unterstützungsbedarf 
professionelle Beratung, massgeschneiderte Informationen 
und gezielte Schulungen.
In der Schweiz sind alle Arbeitgeber verpflichtet, Massnahmen zum 
Schutz ihrer Mitarbeitenden im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz zu ergreifen. Mit ARTISET Securit bietet  
ARTISET seinen Mitgliedern eine einfache, professionelle und 
massgeschneiderte Branchenlösung, die von der EKAS zertifiziert 
ist.
ARTISET Securit hat die spezifischen Gefahrenquellen in Institutio-
nen für Menschen mit Unterstützungsbedarf analysiert und wirk-
same Massnahmen erarbeitet. Die Branchenlösung hilft Ihnen 
gezielt dabei, Ihre Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie den An-
forderungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
sowie den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Einfach: ARTISET Securit ist einfach umzusetzen: Die Plattform 
asa-control enthält alle notwendigen Dokumente und Hilfsmittel zur 
Dokumentation und ist jederzeit online verfügbar.
Kostengünstig: ARTISET Securit reduziert Ihren Aufwand für die 
Umsetzung der EKAS-Richtlinie auf ein Minimum und ist somit eine 
wirtschaftliche Lösung.
Integrierbar: Sie können ARTISET Securit als eigenständige Ar-
beitssicherheitslösung einsetzen oder in ein bereits bestehendes 
Qualitätsmanagementsystem (QMS) integrieren.
Umfassend: ARTISET Securit ist auf die Bedürfnisse von Institutio-
nen für Menschen mit Unterstützungsbedarf zugeschnitten und als 
Gesamtpaket konzipiert. Neben der Plattform bietet Ihnen dieses 
Paket alle notwendigen Aus- und Weiterbildungen, regelmässige 
Audits, Updates sowie professionelle Beratung.
Professionell: Ein kompetentes Team von Spezialisten steht Ihnen 
für Fragen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zur 
Verfügung.
National: Alle Schulungen und Dokumente sind in Französisch und 
Deutsch verfügbar.
Kontakt : artisetsecurit@aeh.ch / artisetsecurit.aeh.ch
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FLASH-INFO 
Freiburger Verband der spezialisierten Institutionen

GAV 2026 
Seit dem 1. Januar ist eine neue 
Fassung der GAV in Kraft ge-
treten. Diese finden Sie im An-
hang und kann in Papierform auf 
unserer Website bestellt werden. 
Die eingeführten Änderungen 
sind das Ergebnis einer ein-
fachen Vereinbarung zwischen 
den Sozialpartnern und nicht das 
Ergebnis formeller Verhandlun-
gen. Es handelt sich daher um 
geringfügige Änderungen. 
Hier die Liste der Änderungen: 
Art. 9.6b: Erstattung der Kosten 
für öffentliche Verkehrsmittel in 
zweiter Klasse 
Art. 12.1: Abschaffung der 
Treueprämie nach der Über-
gangsphase  
Art. 20.2a3: Beibehaltung der 
Nummerierung, aber Streichung 
des Textes  
Art. 20.2b: Hinzufügung der 
Funktion eines Beisitzers im 
Schiedsrat im Gewerkschaft-
surlaub 
Anhang 1: Hinzufügung eines 
neuen INFRI-Mitglieds: L’Arche ; 
Hinzufügung eines neuen VOPSI-
Mitglieds: OdA ARTECURA (Kun-
sttherapeuten) 
Anhang 2f: Aktualisierung der 
Klassifizierungen des Sozial-   
dienstes nach dem Staat  
Anhang 3: Abschaffung der 
Treueprämie nach der Über-
gangsphase  
Anhang 13: Adresse der 
ausserordentlichen Präsidentin 
des Schiedsrates. 
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Nationale Unterstützung, 
jetzt auch in der Romandie  
YOUVITA ist der Branchenverband der Dienstleistungs-   
anbieter für Kinder und Jugendliche. Er begleitet über 370 
Mitgliedsorganisationen, die in den Bereichen Kinderschutz, 
Kleinkinderbetreuung, Behinderung und ambulante Ange-
bote tätig sind. Dabei stärkt YOUVITA die professionelle 
Praxis und vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf bun-
despolitischer Ebene.
YOUVITA baut die Präsenz in der Romandie gezielt aus. Mit der 
Anstellung einer Fachmitarbeiterin aus der Region bietet der 
Verband Fachpersonen und Institutionsleitungen eine direkte und 
praxisnahe Unterstützung vor Ort. Dies fördert den Austausch, 
greift Fragen aus dem Arbeitsalltag auf und macht die 
Ressourcen sowie Projekte von YOUVITA unmittelbar in den In-
stitutionen zugänglich.

YOUVITA entwickelt unter anderem praxisorientierte und innova-
tive Instrumente wie kidlex (Kinderrechte), ZaZa (inklusive Zahn-
gesundheit) oder MemoryBox (Erinnerungs- und Biografiearbeit), 
die den Alltag sozialpädagogischer Teams wirkungsvoll unter-
stützen.

Als Mitglied des Dachverbands ARTISET engagiert sich  
YOUVITA für einen kohärenten, humanen und konsequent am 
Wohl jedes einzelnen Kindes ausgerichteten Kinderschutz.

Institutionen in der Romandie sind herzlich eingeladen, sich bei 
Fragen, zum fachlichen Austausch oder zur Organisation von 
Präsentationen direkt vor Ort an uns zu wenden:

sarah.eggo@youvita.ch
raphaelle.giossi@youvita.ch 
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SAVE THE DATE 
General- 

versammlung  

Die diesjährige Generalversammlung 
von INFRI findet   

am Dienstag, 23. Juni, 
um 17:30 Uhr statt. 

Bitte merken Sie sich diesen Termin 
bereits jetzt in Ihrem Kalender vor. 

Veränderungen in 
den Institutionen 

     

Foyer des apprentis - Fondation 
L’Eau-Vive 
Nach dem Weggang der Direktorin 
Liliana Chiacchiari, die die Leitung 
einer anderen Einrichtung über-
nommen hat, wird im Februar 2026 
ein neuer Direktor, Evan Charrière, 
seine Tätigkeit aufnehmen. 

Le Tremplin 
Aufgrund der Abwesenheit des Di-
rektors wurde bis zum Sommer eine 
Interimsleitung eingesetzt. Diese 
wird gemeinsam von Beat Schaefer 
und Alexandre Waeber 
wahrgenommen. 

Schiedsrat 
     

Wie in den Änderungen des GAV für 
2026 erwähnt, umfasst Artikel 20.2b 
nun auch die Rolle des Beisitzers im 
Schiedsrat.  
Dieser Artikel sieht für Mitarbeitende, 
die gewerkschaftliche Aufgaben 
wahrnehmen (Vorstandsmitglieder), 
einen Anspruch auf 5 Tage Urlaub 
vor. 
Der gleiche Urlaub gilt nun auch für 
die Arbeit der Beisitzer, die das Per-
sonal in der Schiedsrat vertreten. 
Zur Erinnerung: Anhang 8 des GAV 
sieht vor, dass insgesamt vier 
Beisitzer und vier stellvertretende 
Beisitzer Mitglieder der Kommission 
sind. Davon werden zwei Beisitzer 
und zwei Stellvertreter aus den Rei-
hen der Arbeitgeber und die übrigen 
aus den Reihen der Arbeitnehmer 
ausgewählt. Um diese Personen geht 
es in diesem Artikel.
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